Sg Kolleginnen und Kollegen, 
 
Unsere Proteste und Interventionen zeigten Wirkung! 
Am Donnerstag, den 2.7.2009 fand nun doch noch eine Verhandlungsrunde der GÖD mit BM Hahn zum Universitätsrechts-Änderungsgesetzes 2009 statt.
 
Anwesend waren:  
BM Hahn, SC Faulhammer, Büroleiter Mag. Pichl, Mag. Kasess und MR. Dr. Neumeister von Seiten des Ministeriums sowie 
Vors. F. Neugebauer, Vors. Stellv. W.Gloss, Vors. Stellv. P.Korecky, G.M. Steiner, H.Sassik, R. Riedmann und Mag. Holzinger von der GÖD
 
Nach einer ungewöhnlich heftigen Diskussion zu den Themen Kettenverträge, Lektorenregelung und Betriebsräte im UniRat, verstärkt durch die Klarstellung des Vorsitzenden F. Neugebauer, er lasse es nicht zu, dass der von den Sozialpartnern erarbeitete Kollektivvertrag mit sozial unverträglichen Kettenverträgen und der neuerlichen Schaffung von Existenzlektoren unterlaufen werde, zeigte BM Hahn nach ca 1 Stunde eine gewisse Bewegung und gab seine Zustimmung zu Änderungen. Beide Teamleiter beauftragten das Verhandlungsteam, konsensual Formulierungen für einen Abänderungsantrag zu erstellen.
 
Gegen 12Uhr entstand im Beisein von SC Faulhammer, Büroleiter Mag Pichl und den Vors. Stellv. der GÖD Gloss und Korecky ein Papier, das nach entsprechender Detailformulierung geeignet war, in den parlamentarischen Prozess zum Abänderungsantrag  (AÄA) der Regierungsparteien einzufließen. Im Gegensatz zur Regierungsvorlage soll demnach folgendes im Gesetz stehen:
 
Ausnahmen zum Kettenvertragsverbot
zusätzlicher Satz wird an den bisher geltenden § 109 Abs. 2 angefügt:
„Eine darüber hinausgehende einmalige Verlängerung bis zu insgesamt 10 Jahren, im Fall der Teilzeitbeschäftigung bis zu insgesamt 12 Jahren, ist bei sachlicher Rechtfertigung, insbesondere für die Fortführung oder Fertigstellung von Forschungsprojekten und Publikationen zulässig.“ 
* Plus entsprechende Begründung zum AÄA  (GÖD BV13: Schrödinger-, Firnberg-, Richter-Stipendien, Selbstantragsteller beim FWF und gleichwertige ausländische Projekte)
 
Lektorenregelung
 (3) Das wissenschaftliche und künstlerische Personal im Forschungs-, Kunst-und Lehrbetrieb besteht aus hauptberuflich und aus nebenberuflich tätigen Personen.
(4) Nebenberuflich tätige Personen sind Personen, die
1. ausschließlich in der Lehre tätig sind und
2. nicht mehr als vier Semesterstunden lehren und
3. nachweislich einer anderen vollen Sozialversicherungspflicht auf Grund von Einkünften im Ausmaß von mindestens 60 vH der Höchstbeitragsgrundlage gemäß ASVG unterliegen.
 
(5) Nebenberufliches Lehrpersonal steht in einem freien Dienstverhältnis zur Universität; es kann sich ohne vorherige Zustimmung der Universität von anderen geeigneten Personen vertreten lassen
 
* Plus entsprechende Begründung zum AÄA , wobei (GÖD BV13:  festgestellt wird, dass im ArbVG Besserstellungen immer möglich sind, dh ein Angestelltenarbeitsverhältnis geht immer. Falls ein Rektor keine Vertretung zulassen will/kann/darf muss er auch ein Angestelltenarbeitsverhältnis eingehen!  60 vH der Höchstbeitragsgrundlage gemäß ASVG ist voller B1 Einstiegsgehalt des KV!)
 
Betriebsräte im Universitätsrat
 
„(15) Das Rektorat, die oder der Vorsitzende des Senats, die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen und die oder der Vorsitzende der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der betreffenden Universität haben das Recht, in den Sitzungen des Universitätsrats zu Tagesordnungspunkten angehört zu werden, die ihren Aufgabenbereich betreffen. Die Vorsitzenden der beiden Betriebsräte gemäß § 135 Abs. 3 sind einzuladen und haben jeweils das Recht, an den Sitzungen teilzunehmen, Anträge zu allen Tagesordnungspunkten zu stellen sowie zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen, die mit der Ausübung ihrer Funktion als Betriebsrat im Rahmen ihrer innerbetrieblichen Interessenwahrnehmungskompetenz nach dem Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974, unmittelbar in Zusammenhang stehen und in die Zuständigkeit des Universitätsrats fallen. Sie sind bei diesen Punkten stimmberechtigt, wobei diesbezügliche Beschlüsse der 2/3 Mehrheit der Anwesenden bedürfen. Den Vorsitzenden der beiden Betriebsräte ist unverzüglich jeweils eine Abschrift der Protokolle der Sitzungen des Universitätsrates zu übermitteln.“
 
All das findet sich im AÄA, der gestern im Wissenschaftsausschuss beschlossen wurde. Unter    http://www.parlinkom.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0622/PK0622.shtml
steht der Bericht darüber.
 
Wir sehen darin einen großen gewerkschaftlichen Erfolg, da es genaue Regelungen gibt, ab welcher Einkommenshöhe jemand mit einem  freien DV beschäftigt werden kann, erst bei einem Bezug größer als der Einstiegsgehalt eines UNIV-Ass ist bei einer relativ geringen Lehrtätigkeit ein solches Beschäftigungsverhältnis außerhalb des KV möglich, aber nicht zwingend vorgeschrieben!  Ebenso sehen wir einen großen gewerkschaftlichen Erfolg im Verhindern nahezu grenzeloser Kettenverträge, nur im Fall von speziellen Bedingungen ist eine weitere einmalige Verlängerung möglich, dh „Existenzforscher“ wird es nicht geben, aber hochqualifizierte Projektsforscher können (mit Begründung) verlängert werden.  Die Forderung nach Ausbau der betrieblichen Interessensvertretung ist inhaltlich gut gelungen, in wesentlichen Punkten, die die Belegschaft betreffen, hat der BR sein Stimmrecht!
 
Fachärzte in Ausbildung sind, so wie es dem akademischen Leben an der Uni-Klinik entspricht, für/in den Senat wie wissenschaftliche/künstlerische Mitarbeiter aktiv und passiv wahlberechtigt sind, obwohl sie von der organisationsrechtlichen Zuordnung beim allg. Personal bleiben.
 
 
Jetzt muss „nur“ noch im Plenum des NR der dazupassende Beschluss gefällt werden.
 
Als Teilnehmer an dieser Verhandlung:
 
BV13 stellvVors GM Steiner und H. Sassik                                    7.7.2009
